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Budenheim. Budenheim 1955.
Es ist ein Bild, an das sich heute
nur noch die ältere Genration er-
innern kann: Die kleine Ortschaft
Budenheim umgeben von Obst-
bäumen, die im April alle in voller
Blüte standen. Für die damalige
Ortsgemeinschaft war dies eine
Zeit des Feierns.
Der lange Winter war vorüber, die
Zeit der Volksfeste konnte begin-
nen und in der Obstgemeinde
Budenheim nutzte man diesen
Anlass zusammen zu kommen
und unter den jungen Damen
eine Blütenkönigin auszuwählen.
Das Budenheimer Blütenfest war
geboren.
Heute ist diese Tradition im deut-
lich gewachsenen Budenheim
größtenteils in Vergessenheit
geraten. Mit dem Verschwinden
der Obstbäume verlor das Fest
seine Bedeutung und den opti-
schen Anreiz. Es hätte das Ende
dieser fast 70-jährigen Tradition
sein können, doch die Gemeinde
wagt einen Neuanfang.
„Das Blütenfest war nicht nur
eine Feier der Obstblüte, es ging
vielmehr um das Erleben der Ge-
meinschaft in Budenheim und
das ist ein Thema welches nach
der Isolation der vergangenen
beiden Jahre nicht zu unterschät-
zen ist“, so Bürgermeister Ste-
phan Hinz. Eine Gruppe freiwilli-
ger und unabhängiger Helfer
wurde gefunden, die an neuen
Ideen und Konzeptvorschlägen

arbeitete und herausfand, dass
Budenheim auch ohne die alten
Obstbäume durchaus füllig blüht:
Es sind Gärten, Vorgärten, Bal-
kone, Dachbegrünungen, Insek-
tenweiden, Straßenbeete und
die den Ort umgebende Natur,
die den Frühling einläuten.
Eine Vielfalt, wenn auch un-
scheinbar, die sich auch in der
Gemeinschaft zeigt, denn es sind
Menschen verschiedenster Her-
kunft, Interessen und Fähigkei-
ten die in Budenheim ihre Heimat
gefunden haben.
„Das ist etwas, das wir feiern

möchten: Unseren Ort, die grü-
nen Inseln, die uns Freude brin-
gen und die Menschen, die hier
leben. Zugegeben etwas kitschig
klingt es schon, aber genau das
war es und ist es, was lebens-
werte Gemeinden ausmacht“, so
die Planungsgruppe.
Wie man dieses hochgesteckte
Ziel erreichen wird, möchte man
nach und nach vorstellen. Was
weiterhin bestehen bleiben soll,
ist das traditionelle Element einer
König- und/oder Königinnen-
Wahl. Es sei nun auch an der
Zeit, allen jungen Menschen zu

ermöglichen, diese Erfahrung zu
machen. "Das wird nicht Jedem
gefallen, aber Traditionen sollen
nicht um ihrer selbst Willen, son-
dern für die Menschen gelebt
werden“, erklärt das Team. Au-
ßerdem wolle man keine Grenze
bei 18 Jahren mehr setzen, son-
dern auch jungen Menschen
über 17 die Chance geben, für
das Amt zu kandidieren. Der/die
Blütenkönig oder -königin solle in
Zukunft die Gemeinde auch
selbstständig vertreten können
und werde bei eigenen Projekten
zum Thema Budenheimer Natur
und Budenheimer Gesellschaft
unterstützt.
Wer sich grundsätzlich für dieses
Amt im Wandlungsprozess inte-
ressiert, kann sich aktuell bei der
Gemeindeverwaltung Buden-
heim unter Telefon 0 61 39-
29 91 01 oder per Mail an
info@budenheim.de melden.

Budenheim feiert sein Blütenfest
Veranstaltung findet vom 21. bis 23. April statt
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Mainz. (ds) – Die Sprengung eines
Geldautomaten im hessischen
Hofheim-Diedenbergen war am
frühen Dienstagmorgen war Auslö-
ser für starke Verkehrsbehinderung
im Bereich der Schiersteiner Brü-
cke.
Die Täter konnten zunächst flüch-
ten. Allerdings verlor der Fahrer
des Fluchtfahrzeugs auf der A643
in Höhe der Ausfahrt Mainz-Mom-
bach die Kontrolle über sein Fahr-
zeug und verunglückte. Da es den
Tätern gelang, unerkannt zu Fuß
zu entkommen, wurde mehrere
Stunden unter anderem mit einem
Hubschrauber und Spürhunden
nach ihnen gesucht. Dabei stand

vor allem der Bereich „Unterfeld“
zwischen Budenheim und Mom-
bach im Fokus der Polizeibeamten.
Die Autobahn war während dieser
Zeit zwischen den Anschlussstel-
len Mainz-Gonsenheim und Wies-
baden-Äppelallee voll gesperrt
– was natürlich für starke Behinde-
rungen des Verkehrs sorgte.
Letztendlich blieb die Fahndung
nach den Tätern, die wohl ohne
Beute blieben, erfolglos. Ab 11 Uhr
wurde die Autobahn in Richtung
Wiesbaden zunächst auf einer
Spur wieder für den Verkehr freige-
geben, in Richtung Mainz konnte
erst wieder ab 14 Uhr gefahren
werden.

Starke Behinderungen
A643 wegen Großfahndung stundenlang gesperrt

d ö r r
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Budenheim. – Die Rathauser-
stürmung am 18. Februar findet
wieder mit Umzug statt. Grup-
pen, die sich für die Teilnahme
anmelden möchten, wenden

sich bitte an den Zugmarschall
Andreas Laube (Tel. 06131-
6981675).
Der CCB freut sich auf viele Teil-
nehmer.

Anmeldungen zum Umzug

Nach einigen eher feuchten Tagen zeigte sich der Silvester-
morgen trocken, hell und bei 16°C sehr warm. 24 Sportler folgten
der Einladung zum Silvesterlauf der Ski und Freizeit. Gestartet
wurde am Lauftreffpunkt Gonsenheimer Straße mit dem Ziel der
kleinen Hütte auf halben Weg nach Gonsenheim. In verschieden
schnellen Nordic Walking- und Wandergruppe ging es für eine
Stunde kreuz und quer durch den Lennebergwald. Anschließend
gab es traditionell vom Vorstand einen Sektumtrunk und Neu-
jahrspuppen. DerVorsitzende Norbert Spitz erinnerte an die sport-
lichen und freizeitlichen Ereignisse im Jahr 2022 und wünschte
Gesundheit und Glück für das neue Jahr. Dann ließ man das Jahr
gemütlich ausklingen. Die nächsten wöchentlichen Termine der
Ski und Freizeit sind das Nordic Walking- und Lauftraining sonn-
tags um 9.30 Uhr an den Parkplätzen Gonsenheimer Straße und
ab 4. Januar derWinter Fit Kurs in derWaldsporthalle um 18 Uhr.

(Foto: DJK Sportfreunde)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behand-
lung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schä-
den zu befürchten sind, ist der
Rettungsdienst unter 112 zu alar-
mieren.

Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsdienste
der Mainzer Krankenhäuser
Für die stationäre Aufnahme und
die ambulante Notfallversorgung
sind an allen Tagen dienstbereit:
Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1,
55131 Mainz,
Tel.: 06131/17-0,
www.unimedizin-mainz.de
Marienhaus Klinikum Mainz
An der Goldgrube 11,
55131 Mainz
Tel. 06131/575-0,

Fax: 06131/575-1610,
www.marienhaus-klinikum-mainz.
de

Notarzt, Rettungsdienst,
Krankentransporte
können über die Tel.-Nr.
06131/19222 angefordert werden.

Notdienst-Regelung der Main-
zer Kinderärzte
mittwochs, an Wochenenden
sowie an Feiertagen
Dienstbereit sind:
Am Samstag, 7. Januar 2023:
Drs. Homann/Schmitt, Christofs-
straße 2, Mainz, Telefon 06131/
232421.
Am Sonntag, 8. Januar 2023:
Dr. Anke Wenzel, Augustiner Stra-
ße 46-48, 55116 Mainz, Telefon
06131/234591.
Am Mittwoch, 11. Januar 2023:
Dr. Seelig/Dr.Weikel, Kaiserstraße
29, Mainz, Telefon 06131/

674757.
Die Anschriften der Notdienst ver-
sehenden Kinderärzte können
auch über den Anrufbeantworter
des eigenen Kinderarztes bezie-
hungsweise die der anderen prak-
tizierenden Kinderärzte in Erfah-
rung gebracht werden.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Zu erfragen über: Ärztliche Notfall-
dienstzentrale Ingelheim, Telefon
06132/19292. Der für dringende
Fälle eingerichtete Wochenend-
Notfalldienst beginnt am Samstag
um 8 Uhr und endet am Montag
um 8 Uhr. An Feiertagen wird ana-
log verfahren.
Die dienstbereiten Zahnärzte ha-
ben an diesen Tagen folgende fes-
te Sprechstunden eingerichtet: 10
bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr. Es
wird gebeten, den Notfalldienst
möglichst während dieser Sprech-
stunden unter Vorlage der Kran-

kenversichertenkarte (KVK) in An-
spruch zu nehmen.

Apotheken-Notdienst
Diensthabende Apotheken kön-
nen tagesaktuell per Telefon er-
fragt werden.
In Budenheim sind die Ansagen
über das Festnetz mit der Tel.-Nr.
01805–258825– + Postleitzahl,
also 01805–258825–55257, ab-
zufragen. Bei der Nachfrage über
das Mobilfunknetz muss die Num-
mer 180–5–258825–55257 ver-
wendet werden.

Giftnotruf Mainz
Telefon 06131/19240

(Angaben ohne Gewähr)

Damit es alle erfahren

Familienanzeigen
in die Heimat-Zeitung!

G E M E I N D E    B U D E N H E I M

NEUJAHRSKONZERT
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum
Neujahrsempfang am Sonntag, 08. Januar 2023, 16.00 Uhr,
im Großen Saal des Bürgerhauses, An der Waldsporthalle.

Programm:

Musikalisch führen ins neue Jahr

das 
Jazz Sisters Quartet

*
Ansprache des Bürgermeisters

*
Sektempfang

Mit freundlicher Unterstützung durch die Budenheimer Volksbank, 
die Gemeindewerke Budenheim – AöR

sowie die Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH 
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Budenheim. bei der TGM ab Janu-
ar 2023
Das Sportangebot der TGM wurde
bereits mit der Herauslösung eini-
ger Kurse aus dem Kurssystem und
deren Integration in das reguläre
Sportangebot im Erwachsenenbe-
reich ausgebaut. Ab Januar können
sich Sportbegeisterte weiterhin
über neue Sportangebote freuen.
Wing Chun Kung Fu: Fitness und
inneres Gleichgewicht (ab dem 12.
Januar immer donnerstags von
18.30 bis 20 Uhr in der neuen
Schulturnhalle). Wing Chun Kung
Fu ist eine alte chinesische Kriegs-
kunst aus der höchsten Entwick-
lungsstufe der legendären Shao-
linklöster. Durch Verzicht auf spek-
takuläre und akrobatische Techni-
ken ist Wing Chun eine realistische
und effektive Selbstverteidigung,
die bis ins hohe Alter erlernt werden
kann. Die Grundidee des vor circa
300 Jahren entwickelten Kampfsti-
les war es, einen Stil zu erschaffen,
der die Vorteile und wirkungsvolls-
ten Techniken aller bekannten
Kampfstile besitzt, so dass auch ein
körperlich unterlegener Kämpfer
durch ein enormes Wissen von Win-
kel- und Druckverhältnissen einen
Kampf siegreich beenden kann. Ei-
nes der wichtigen Prinzipien des
Wing Chun ist beispielsweise die
Synchronisierung von Angriff und
Verteidigung.
Das Wing Chun System kennt Win-
kel und Hebel, Schlag- und Tritt-
Techniken sowie Waffentechniken.
Ein besonderer Aspekt ist das Chi
Sao (klebende Hände), eine Trai-
ningstechnik, bei der die Fähigkeit
des taktilen Empfindens geschult
wird. Kung Fu (harte Arbeit) bein-
haltet nicht nur Kampfkunst und
Körperertüchtigung, sondern auch
philosophische und medizinische
Aspekte. Kung Fu versucht, alle Tei-
le des Körpers miteinander in Har-
monie zu bringen und dadurch ge-
sund zu erhalten. Angriff und Vertei-
digung, Bewegung und Ruhe, Ge-
schmeidigkeit und Härte wechseln
einander ab. Kung Fu basiert auf
Grundgedanken taoistischer Philo-
sophie: Sanft handeln, aber in der
Sache hart bleiben (Wasser besiegt
den Stein) und durch eigene An-
strengung ein inneres Gleichge-
wicht schaffen. Der ausgebildete
Trainer Albert Leidinger praktiziert
seit über 25 Jahren Wing Chun
Kung Fu. Der von ihm erlernte Stil
wird von Duncan Leung unterrich-
tet. SiFu Duncan Leung war ein

direkter Schüler des Wing Chun
Großmeisters Yip Man und ein ehe-
maliger Mitschüler von Bruce Lee.
Weitere Infos auf www.appliedwing-
chun.com.
Albert Leidinger schloss sich der
Wing Chun Schule „Dragons Hall“
in Wiesbaden an wo er die Wing
Chun Kampfkunst weiterhin prakti-
ziert. Jeder Interessierte ab 16 Jah-
ren, ob männlich oder weiblich, hat
hier die Möglichkeit in ein Kampf-
system hineinzuschnuppern, um
dessen Vielseitigkeit für sich zu ent-
decken. Für das Training empfiehlt
sich normale Trainingskleidung: Ho-
se, Shirt und geeignete Hallenschu-
he. Die Anmeldung zu diesem
Sportangebot erfolgt über das Bu-
chungssystemYolawo auf der TGM-
Homepage unter: Sportangebot
– Selbstverteidigung – Wing Chun
(https://www.tgm-budenheim.de/
selbstverteidigung/).
Dehnung & Beweglichkeit ab dem
9. Januar immer montags von 19.35
bis 20.30 Uhr im Gymnastikraum
der TGM Budenheim. Wer es lieber
etwas ruhiger hat und mehr Wert
auf die Verbesserung seiner musku-
lären Flexibilität legt, ist in dem neu-
en Sportangebot „Dehnung und Be-
weglichkeit“ mit Britta Schwalbach
optimal aufgehoben, das nahtlos an
das TGM Samstags-Special vom 7.
Januar anknüpft. In der Stunde
kommen gezielte Beweglichkeits-
übungen zum Einsatz, die zur Ver-
besserung und Erhaltung der Flexi-
bilität beitragen, Muskeln werden
gelockert und gedehnt. Übergeord-
netes Ziel der Dehn- und Beweg-
lichkeitsübungen sind eine Verbes-
serung der Bewegungsökonomie
sowohl im Alltag als auch beim
Sport, das Vorbeugen muskulärer
Dysbalancen und eine Verbesse-
rung des Spannungsverhältnisses
in den Gelenken. Weitere Schwer-

punkte liegen auf der Schulung des
Gleichgewichtes und der motori-
schen Fähigkeiten.Abgerundet wird
die Übungsstunde durch Atem- und
Entspannungsübungen, bei wel-
chen die Teilnehmer wieder neue
Energie tanken und innere Ruhe
finden können.
Die beschriebenen Sportangebote
richtet sich an Vereinsmitglieder. In-
teressierte Nicht-Mitglieder können
zunächst an einem vierwöchigen

Schnupper-Training teilnehmen,
bevor sie sich endgültig entschei-
den. Weitere Informationen zu dem
aktuellen Sportprogramm bei der
TGM Budenheim erhalten Interes-
sierte unter: www.tgm-buden-
heim.de.
Für Rückfragen stehen die Mitarbei-
ter der TGM Budenheim zu den Ge-
schäftsstellenzeiten Montag von
13.30 bis 18 Uhr, Dienstag von 9bis
11.45 Uhr sowie Mittwoch von 9 bis
12.30 und von 14 bis 17 Uhr per-
sönlich oder telefonisch sowie per
Mail unter info@tgm-budenheim.de
zur Verfügung.

Neue Sportangebote bei der TGM
„Wing Chun Kung Fu“ und „Dehnung & Beweglichkeit“

Budenheim. Bei der vhs Buden-
heim starten zwei neue Kurse und
es gibt noch wenige freie Plätze:
Im Computer-Club 60plus können
alle PC-Interessierten mitmachen,
die über Grundkenntnisse verfü-
gen. Mit fachkundiger Unterstüt-
zung und dem Erfahrungsaus-
tausch in der Gruppe wird es den
Teilnehmern gelingen, ihr PC-Wis-
sen konsequent zu erweitern. In
diesem Forum haben sie die Mög-
lichkeit, im Internet zu surfen, Brie-
fe zu schreiben und zu gestalten,
Bilder vom Smartphone (Android)
oder der Digitalkamera auf den
Computer zu übertragen und vieles
mehr. Treffpunkt ist einmal im Mo-
nat, die Zeiten finden Interessierte
beim jeweiligen Kurs. Die Anmel-
dung gilt für den gesamten Kurs.
Es stehen PC-Arbeitsplätze mit
Windows 10 zur Verfügung. Wer
sein eigenes Gerät mitbringen
möchte, sollte ein aktuelles Be-
triebssystem (mindestens Wind-
ows 7) installiert haben. Termine:
Ab Dienstag, 10. Januar, 8.30 bis
10.30 Uhr (jeweils 1 x im Monat),
im Seniorentreff, Kursleiter Mathi-
as Haese. Der Kurs „Nähen“ richtet

sich an Anfängerinnen und Teilneh-
mende mit Vorkenntnissen. Unter
fachkundiger Leitung erlernen sie
die Grundtechniken des Nähens
mit dem Ziel, ein Kleidungsstück
oder modische Utensilien, wie bei-
spielsweise Taschen oder Dekora-
tives, herzustellen. Ganz nach den
Wünschen der Teilnehmer können
sie entweder ein neues Nähprojekt
in Angriff nehmen oder auch „alte“
Kleidung ausbessern und aufpep-
pen. Das spart Geld, ist nachhaltig,
macht Spaß und fördert die Kreati-
vität. Anfänger lernen das Einrich-
ten einer Nähmaschine und ihre
Handhabung, das Zuschneiden
des Stoffes und gängige Nähtech-
niken. Je nach Vorkenntnissen wer-
den sie individuell beraten und
praktisch angeleitet. Es wird darum
gebeten, de eigene Nähmaschine
mitzubringen. Termine: Ab Don-
nerstag, 12. Januar, 18.30 bis
21 Uhr, Grund- und Realschule
plus, Kursleiterin Kristin Daichendt.
Weitere Informationen und Anmel-
dung: Sandra Schäfer, Telefon
06132-7877102 oder
E-Mail: schaefer.sandra@mainz-
bingen.de.

Noch wenige freie Plätze
Neue Kurs bei der vhs Budenheim

Wir  wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
friedvolles,  gesundes Neues Jahr.
Wir bedanken uns herzlichst bei allen, die uns in diesem Jahr
durch ihr Engagement in vielfältiger Weise unterstützt haben.

DJK Sportfreunde Budenheim
Abteilungen:
� Handball � Ski + Freizeit � Schwimmen + Triathlon � Volleyball

Wir wünschen Ihnen ein gesundes und friedvolles
Neues Jahr 2023 und bedanken uns bei allen,
die uns im vergangenen Jahr auf so vielfältige
Weise unterstützt haben.
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Mainz. Zum 1. Januar trat in
Deutschland eine Betreuungs-
rechtsreform in Kraft. Das wirft bei
vielen ehrenamtlichen rechtlichen
Betreuern Fragen auf.
Die Betreuungsvereine der Stadt
Mainz und des Landkreises Mainz-
Bingen wollen Fragen beantwor-
ten. Am Dienstag, 10. Januar, fin-
det von 17 bis 18.30 Uhr der
nächste Online-Erfahrungsaus-
tausch für ehrenamtliche rechtli-
che Betreuer und Bevollmächtigte
statt.
Die Teilnehmer bestimmen mit
ihren Fragen die Inhalte des BTV
Talks. und werden zum Austausch
mit anderen Ehrenamtlichen auf-
gefordert – und aus deren Erfah-
rungen zu lernen.
Das Angebot findet jeden 2. Diens-
tag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr
statt. Interessierte finden den Link
zum BTV Talk unter www.btv-le-
benshilfe.de.

BTV Talk

Auf dem letzten Budenheimer Wochenmarkt des Jahres
2022 hat Jannis Hattemer (2.v.l.) mit seinem Vater (l.) Waffeln ver-
kauft. Mit dieser Aktion haben die beiden bereits zum dritten Mal
Geld für ukrainische Kinder eingenommen. Sie freuten sich über
rege Kundschaft und ihren Erfolg, denn sie konnten stolze 242
Euro an die „Ukraine Nothilfe“ der UNICEF weitergeben.

(Foto: Hattemer)

Budenheim. Der Radfahrer Verein
„Edelweiß“ lädt am Samstag, 14.
Januar, um 18.11 Uhr zum 46. När-
rischen Worschtabend in das Bu-
denheimer Bürgerhaus ein. Hierzu
sind noch wenige verbleibende
Restkarten für spontane Gäste an
der Abendkasse oder kurzfristig
beim 1. Vorsitzenden Roland Lang
unter der Rufnummer 0176
– 10243982 erhältlich.
Die Gäste erwartet ein vierfarb-
buntes Programm mit bekannten
Mainzer- und rheinhessischen
Fastnachtsgrößen wie z. B. Ale-
xander Lang, Adi Guckelsberger,
Dieter Meißenzahl, Pit Rösch,
Franz Brunswig, Julian Seitz und
den Altrheinstromer. Durch die Sit-
zung führt Ralf Falkenstein als Sit-
zungspräsident mit langjähriger
Erfahrung.
Einlass ist um 17.11 Uhr, Beginn
um 18.11 Uhr. Der Eintritt beträgt
25 Euro inklusive dem traditionel-
len gemischten Wurst- und Käse-
teller. Um Kostümierung wird gebe-
ten.

Närrischer
Worschtabend

Ihren Geburtstag feiern:

06.01. Fischer, Burkhardt 85 J.
07.01. Janke, Nezihe 85 J.
09.01. Mazurowicz, Ingeborg 75 J.
09.01. Öztas, Gülferi 75 J.
10.01. Gelen, Rukiye 75 J.

Budenheim. In der Pfarrge-
meinde St. Pankratius wird am
Samstag, 8. Juli, das Sakra-
ment der Firmung gespendet.
Alle Jugendlichen, die das 9.
oder 10. Schuljahr besuchen
und das Sakrament der Fir-
mung noch nicht empfangen
haben, sind herzlich zu einem
Firmvorbereitungskurs eingela-
den.
Hierzu gibt es für alle interes-
sierten Jugendlichen und deren
Eltern ein Info-Treffen am Mitt-
woch, 18. Januar, um 18 Uhr im
Margot-Försch-Haus, Gonsen-
heimer Straße 41.
Nähere Infos erteilt Gemeinde-
referentin Sigrid Krämer
(Telefon 0 61 39-21 29).

Infotreffen für
Firmkurs 2023
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Bekanntmachung

Hebesatzsatzung der Gemeinde Bu-

denheim

Der Gemeinderat von Budenheim hat
aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO), in
der Fassung vom 31.01.1994, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21), des
§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG)
in der Fassung vom 07.08.1973 (BGBl.
I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021
(BGBl. I S. 2931) und des § 16 des Ge-
werbesteuergesetzes (GewStG) in der
Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I S.
4167), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 19.06.2022 (BGBl.
I S. 911) am 21.12.2022 die folgende
Satzung beschlossen:
Satzung über die Festsetzung der

Steuersätze für die Grund- und Ge-

werbesteuer (Hebesatzsatzung)

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und
für die Gewerbesteuer werden wie
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe (Grundsteuer A) 345
v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
465 v.H.
2. für die Gewerbesteuer 380 v.H.
§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2023
in Kraft.
Budenheim, den 22.12.2022

Gemeindeverwaltung Budenheim
(Stephan Hinz)
Bürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf
hingewiesen, dass Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes oder auf
Grund dieses Gesetzes zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung,
die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden
sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten

Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung Budenheim unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach 2 Nr.
2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend
machen.
Budenheim, den 22.12.2022

Gemeindeverwaltung Budenheim
(Stephan Hinz)
Bürgermeister

Heimat-Zeitung Nr. 1 • 5. Januar 2023 Budenheim

Gemeindeverwaltung Budenheim: Tel. 299-0 · Fax 299-301 · E-Mail: info@budenheim.de
Gemeindewerke Budenheim: Tel. 9306–0 – Fax 9306–165 · E-Mail: info@gemeindewerke-budenheim.de
Störungsmeldungen nach Dienstschluss: Gas/Wasser: Tel. 06131/12 7003 · Strom: Tel. 06131/127001
Polizei: Tel. 110 · Feuerwehr: Tel. 112 · Polizeiinspektion II, Mainz: Tel. 06131/65 42 10
Rettungsdienst/Notarztwagen: Tel. 06131/ 1 92 22 · Ärztliche Bereitschaftspraxen Mainz: Tel. 116117
Umwelttelefon der Stadtverwaltung Mainz: Tel. 06131/12 21 21 · Kreisverwaltung Mainz-Bingen: Tel. 06132/7 87-0
Sozialpsychiatrischer Dienst der Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Beratung und Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörigen
Frau Hartmetz, Tel. 06132 7874263 · E-Mail: Hartmetz.Susanne@mainz-bingen.de
Weitere Informationen unter www.Mainz-Bingen.de

Bekanntmachung

Jugendtreff der Gemeinde
Budenheim in der Grund- und

Realschule plus Budenheim / Mainz-
Mombach (Eingang über Schulhof)

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: Mo, Di,
Do & Fr: 16.00 – 20.30 Uhr & Mi:

16.00 – 18.30 Uhr & Sa (1x/Monat)

15.00 – 20.00 Uhr

Montag, 09.01.23

16.00 – 20.30 Uhr BlueBox-Turnier
Dienstag, 10.01.23

16.00 – 20.30 Uhr Offener Treff
Mittwoch, 11.01.23

16.00 – 18.30 Uhr Offener Treff
Donnerstag, 12.01.23

16.00 – 20.30 Uhr BlueBox-Küchen-
DingsBums
Freitag, 13.01.23

16.00 – 20.30 Uhr Offener Treff
Samstag, 14.01.23

15.00 – 20.00 Uhr Offner Treff Week-
end
Wegen der aktuellen Corona-Lage gel-
ten keine besonderen Regeln im „Offe-
nen Treff“. Willkommen sind alle ab 8
Jahren. Wir bitten trotzdem darum, bei
Erkältungssymptomen die BlueBox
nicht zu besuchen. Bei positivem Coro-
nabefund ist der Besuch nicht gestattet.
Für weitere Informationen oder bei
Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kai-Uwe Gerger, jugendtreff@die
bluebox.de, 06139-290520 oder 0152-
53167395.
Budenheim 05.01.2023

Gemeindeverwaltung Budenheim
(S. Hinz)

Bürgermeister

Bekanntmachung

Ergebnisse der öffentlichen Sitzung

des Gemeinderates vom 21.12.2022

Der Gemeinderat beschließt eine He-
besatzsatzung für das Haushaltsjahr
2023 vor dem Hintergrund der vom
Landtag Rheinland-Pfalz am
24.11.2022 beschlossenen Neurege-
lung des Kommunalen Finanzaus-
gleichs und der damit einher gehen-
den Gesetzesänderungen des Landes-
finanzausgleichsgesetz (LFAG).
Die Beschlussfassung führt zu einer
Erhöhung der Grundsteuer A von bis-
lang 300 v.H. auf 345 v.H. und bei der
Grundsteuer B von bisher 365 v.H.
auf 465 v.H.; der Hebesatz für die Ge-
werbesteuer beträgt im nächsten Jahr
unverändert 380 v.H.
Der Erlass der Hebesatzsatzung er-
folgt als separate Bekanntmachung.
Budenheim, den 22.12.2022

Gemeindeverwaltung Budenheim
(Stephan Hinz)
Bürgermeister

Bekanntmachung

Einsammeln von Weihnachts-

bäumen

Die Mitglieder des Gemeinderates
werden am Samstag, 07. Januar

2023, Weihnachtsbäume einsammeln.
Die Bäume werden an einem zentralen
Platz in Budenheim gelagert und am
Montag, 09. Januar 2023 geschred-
dert.
Die Aktion des Gemeinderates ist ein
wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.
Daher bitten wir alle Einwohner/In-
nen, sich daran zu beteiligen und die
Weihnachtsbäume am 07. Januar 2023
bis spätestens 08:00 Uhr auf dem Bür-
gersteig vor dem Haus bereitzustellen.
Bäume, die zu einem späteren Zeit-
punkt auf den Gehweg gestellt wer-
den, können nicht mehr eingesammelt
werden. Um die Verwertung des ge-
schredderten Holzes zu gewährleisten,
müssen die Weihnachtsbäume von
Schmuck und Behang (z. B. Lametta,
Engelshaar) frei sein.
Sofern Einwohner/Innen an einer Ver-
wendung des Schreddergutes im pri-
vaten Bereich interessiert sind, erfolgt
eine kostenlose Abgabe am Montag,
09. Januar 2022, von 10:00 Uhr bis
12:00 Uhr am Parkplatz Rheinufer
(Isola-della-Scala-Platz). Sollte dies
wetterbedingt nicht möglich sein, er-
folgt die Abgabe im Steinweg 18 an
der Lagerhalle der Gemeindewerke.
Interessierte Bürger/Innen sollten sich
zuvor beim Bauhof unter der Tel.-Nr.
9306-163 melden.
Budenheim, 02.01.2023

Gemeindeverwaltung Budenheim
(S. Hinz)

Bürgermeister

Bekanntmachung

Informationen zu den Angeboten

im Senioren-Treff „60 plus“ der

Gemeinde Budenheim, Erwin-

Renth-Str. 15

2. Kalenderwoche 2023

Einkaufsservice

Einkaufsservice dienstags (Netto / 1.
Dienstag i. Monat Aldi) und freitags
(REWE) mit (mit FFP2 Maske) und
ohne Mitfahrt. Bitte um Anmeldung
mind. einen Tag vorab (Tel.: 14 90).
Nachmittagsangebote

Wir laden ausdrücklich alle Buden-

heimer Senioren:innen zu den
Nachmittagsangeboten herzlich ein:
Wir bitten um Anmeldung einen Tag
vorab (Tel.: 14 90).
Bei Bedarf kann ein Fahrservice in

Anspruch genommen werden. Hier

bitte ebenfalls telefonische Anmel-

dung einen Tag vorab (Tel.: 14 90).

2. Kalenderwoche:

Montag, 09.01.23/ 14.45 Uhr

Bewegte Begegnung – Gymnastik
mit Gabi Bieser und anschließendem
heißem Getränk
Dienstag, 10.01.2023 / 15.00 Uhr

Gedächtnistraining „Max und Mo-

ritz“ bei Kaffee und hausgemachtem
Kuchen
Mittwoch, 11.01.2023 / 15.00 Uhr

Kegeln und andere Bewegungsspie-

le bei Kaffee und hausgemachtem
Kuchen
Donnerstag 12.01.2023 / 15.00 Uhr

Ball-Dart (Ballwurfspiel) bei Kaffee
und hausgemachtem Kuchen
Sprechstunden / Beratungen

Beratung und Hilfe rund um das

Thema Pflege / Pflegestützpunkt

Jeden 2. Donnerstag im Monat von
10.00 bis 12.00 Uhr
Kontakt: Frau Sabine Weinheimer
06135 / 93395-40
Beratung zum Thema Betreuung

und Vorsorge / Betreuungsverein

der Lebenshilfe e.V.

Jeden 2. Donnerstag im Monat
10.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Kontakt und Anmeldung: Frau Susan-
ne Buch: 06131 / 337008
Beratung rund um das Thema Be-

hinderung

Dienstags von 10.00 Uhr bis
13.00 Uhr
Kontakt: Frau Stefanie Geiser: 06731
/ 4709710
Sprechstunde rund um das Thema

Smartphone/Digitalbotschafter der

Gemeinde Budenheim

Jeden 1. Montag im Monat,
15.00 Uhr. Kontakt und Anmeldung:
Herr Horst Werner
(digitalbotschafter@email.de) oder
0171-5300317
Beratung in allen Fragen des Alters

/ Seniorenbeauftragte der Gemein-

de Budenheim

Nach Vereinbarung
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Evangelische
Kirchengemeinde

Sonntag, 8. Januar, 10.00 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl (Pfarrer
Dr. Stefan Volkmann)
Mittwoch, 11. Januar, 18.00 Uhr
Ökumenisches Friedensgebet in der
Dreifaltigkeits-Kirche
Gruppenstunden:

Dienstag, 10. Januar:
17.00-18.00 Uhr Konfirmandenun-
terricht, 18.00-20.00 Uhr Teenkreis
(13-16 Jahre)
Donnerstag, 12. Januar: 17.00 Uhr
Kinderchorprobe im Ev. Gemeinde-
haus (ab 5 Jahre)
Freitag, 13. Januar:
16.00-17.30 Uhr Crazy Cookies (8-
12 Jahre)
Kontakt Ev. Gemeindebüro:06139/
368 oder ekb@gmx.net
Öffnungszeiten: Dienstag 14-
17 Uhr, Mittwoch 9-12 Uhr,
Donnerstag 15-18 Uhr und Freitag
9-12 Uhr

Katholische
Kirchengemeinde

Samstag, 7.1.2022

18:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 8.1.2022

11:30 Uhr Eucharistiefeier mit Ab-
schluss der Sternsingeraktion
Pfarrbüro St. Pankratius

Gonsenheimer Straße 43, Telefon-
nummer 2129.
Öffnungszeiten: Dienstag und Don-
nerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Ihr Anliegen können Sie jederzeit
auf dem Anrufbeantworter hinter-
lassen.
Kirchenchor

Die Probe findet jeden Montag um
19.00 Uhr, im Saal des Margot-
Försch-Hauses statt. Interessierte
Sänger sind jederzeit herzlich will-
kommen.
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Anzeigen in der Heimat-Zeitung

sind Werbung in alle Haushalte!

Budenheim. Am letzten Vorrun-
den-Spieltag in der Freizeitliga des
Volleyballverbands Rheinhessen
konnten die Spieler des SF Buden-
heim ihre Tabellenführung knapp
behaupten.
In der engen Turnhalle von Gau-
Odernheim hatten die raumver-
wöhnten Sportler aus Budenheim
im ersten Satz einige Probleme mit
der niedrigen Hallenhöhe. Durch
eine konzentrierte Abwehrleistung
und einen immer besser stehen-
den Block des SF Budenheim
konnten die Angreifer des TV Gau-
Odernheim dann aber kaltgestellt
werden. Die Sätze zwei und drei
gingen klar an Budenheim. Ohne
ersichtlichen Grund kam im vierten
Satz Nervosität im Budenheimer
Spiel auf. Mit einer Serie von acht
verschlagenen Aufgaben lässt sich
ein Spiel nur schwer gewinnen.
Hingefallen, wieder aufgestanden.
Im alles entscheidenden 5. Satz
dominierten die Budenheimer wie-
der klar und gewannen verdient mit
3:2 Sätzen.
Am Erfolg beteiligt war auch die
Budenheimer Volksbank: Sie hatte
der Mannschaft für diesen Spieltag
fünf neue Volleybälle gesponsert.

Budenheimer Volleyballer sind Tabellenführer

Strahlende Sieger. (Foto: Helmut Riedl)

Der Reha Sportbetrieb der BSG star-
tet im neuen Jahr zu den gewohnten
Zeiten wie folgt:
Wassergymnastik / Schwimmen am
Freitag, 6. Januar.
Walking am Montag, 9. Januar.
Reha – Sport / Orthopädie – Rücken
fit am Montag, 9. Januar, und Diens-
tag, 10. Januar.
Qigong Montag, 9. Januar.
Reha – Sport / Orthopädie Gymnastik
am Dienstag, 10. Januar, und Mitt-
woch, 11. Januar.

Kontakt und Anmeldung: Frau Iris
Faber: 06139 / 1490
Alle Beratungs- und Sprechstunden-
angebote sind kostenlos.
Budenheim, 05.01.2023

Gemeindeverwaltung Budenheim
(Stephan Hinz)
Bürgermeister Die Gemeinschaftssitzung MCC/

VdK am 18. Januar muss leider we-
gen zu geringen Anmeldungen ersatz-
los gestrichen werden. Die gezahlten
Eintrittsgelder wurden bereit zurück
überwiesen. Wir bedauern sehr, diese
Entscheidung treffen zu müssen.
Bleiben jedoch offen, um in der
nächsten Kampagne 2023/2024 wie-
der einen neuen Anlauf zu unterneh-
men.
Bitte Vormerken: Der nächste
Stammtisch ist am 12. Januar in der
Gaststätte „Zur guten Quelle“ ab
17 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen.
Allen Mitgliedern, Ihren Familien
und Freunden wünschen wir ein ge-
sundes neues Jahr 2023, bleiben Sie
gesund.
Der Vorstand

Damit es alle erfahren

Familienanzeigen
in die Heimat-Zeitung!
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Budenheim. Nach zwei Jahren
Corona-Pause fand zum Ab-
schluss des Turnjahres bei der
Turngemeinde wieder das traditio-
nelle Schauturnen statt. In einem
knapp zweistündigen Programm
durften sich die Zuschauer auf der
vollbesetzten Tribüne der Wald-
sporthalle vom turn- und tänzeri-
schen Können des TGM-Nach-
wuchses überzeugen. Gefeiert
wurde dies unter dem Motto „Hel-
den unserer Kindheit“.
Was haben „Biene Maja“, „Feuer-
wehrmann Sam“, „Tabaluga“ oder
„Die Eiskönigin“ gemeinsam? Sie
waren oder sind „Helden der Kind-
heit“. Die einen schon vor langer
Zeit, die anderen ganz aktuell,
aber alle gemeinsam lösen sie
eine Faszination auf Kinder aus.
Wie passend also, dass sich die
TGM-ler unter diesem Motto ihrem
Schauturnen widmeten. Dabei
stellten alle Turnerinnen und Tur-
ner ihr Können unter Beweis. Ge-
rade einmal ein Jahr alt waren die
Jüngsten, fast Erwachsene die Äl-
testen.
Untermalt wurden die Darbietun-
gen von den zu den Kindheitshel-
den bekannten Musikhits. Die El-
tern-Kind-Turngruppe zeigte als
kleine Bienen verkleidet, was sie
bereits in den ersten Monaten ge-
lernt hat. Schon ein wenig weiter
waren die zahlreichen Feuerwehr-
Jungs und -Mädchen der Buden-
heimer Pontypandy-Truppe, die
über Bänke balancierten, Kästen
sprangen oder das Trampolin nutz-
ten. Applaus gab es beim Schau-
turnen oft auch besonders für die
liebevolle und oft detaillierte Cho-
reografie der Einlagen. So zu se-
hen bei den Wikingern der Turn-

gruppe „12 bis 18 Jahre“, die in An-
mutung von „Wickie und die star-
ken Männer“ unter anderem
Sprungkästen zu Flößen umfunk-
tionierten.
Tierisch ging es weiter mit Drachen
„Tabaluga“, der als Inspiration für
die Kleinkinderturner diente, die in
grün gekleidet die turnerische Ent-
wicklung deutlich zeigten. Wo an-
fangs noch kugeln steht, werden
hier schon saubere Rollen und
Handstände gezeigt. Deutlich an-
spruchsvoller bzw. fortgeschritten
geht es auf dem Martinshof zu. Zu
„Bibi und Tina“ performte die Mäd-
chenturngruppe fortgeschritten
und zeigte ein turnerisches „Reit-
Battle“. Auch magische Tiere wa-
ren in der Halle, nämlich in Form
der „Schule der magischen Tiere“.
Aber es wurde nicht nur geturnt.
Wie bei den vergangenen Events

performten die „HipHop Urban
Dancer“ der TGM zum wummern-
den Beat, die auch Bürgermeister
Stephan Hinz zum Mitmachen ani-
mierten. Auch die Bewegung mit
Ball war diesmal Teil des Pro-
gramms, bei dem die als Piraten
verkleideten Kids der „Ballschule“
ihr Können an den Kugeln zeigten.
Turnen, Tanzen, Bälle. Da fehlten
noch die Orientierungsläufer.
Diese stellten nicht nur im Hallen-
vorraum ihre Sportart vor, sondern
waren auch einmal mehr im Fokus
bei den Besten Ehrungen durch
den Bürgermeister, der die zahlrei-
chen Erfolge der TGM O-ler auf
Landes- und Bundesebene aus-
zeichnete.

17 neue Vereinsmeister

Ausgezeichnet wurden am Tag zu-

vor bereits die neuen Vereinsmeis-
terinnen und -meister im Gerätetu-
nen. Dabei traten die Turnerinnen
und Turner entweder im Geräte-
Vierkampf oder Geräte-Dreikampf
und anschließendem Sprint ge-
geneinander an.
Egal ob beim Sprung über den
Kasten, am Barren/Reck, am Bal-
ken oder Boden. Die Nachwuchs-
turnerinnen und -turner im Alter
von fünf bis 16 Jahren zeigten star-
ke Vorstellungen. Die Vereinsmeis-
terinnen und Vereinsmeister des
Jahres 2022 sind: Ela Arslan, Ma-
dita Cronau, Martha Dehne, Greta
Flommersfeld, Marla Garant, Hele-
ne Hilken, Leo Hoffmann, Yaren Il-
tas. Finja Krämer, Kira Kratz, Marie
Plappert, Emma Roth, Eda Sari-
kaya, Esma Sarikaya, Sarah Satt-
ler, Annika Simsch und Hannah
Ziegler.

Turngemeinde feierte Helden der Kindheit
Nach zwei Jahren Pause wurde wieder zum traditionellen Schauturnen eingeladen

(Fotos:TGM Budenheim)
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Die Bebauung des ehemaligen Dy-
ckerhoff-Geländes hat in Buden-
heim wie kein anderes Thema in
den vergangenen Jahren die Ge-
müter erhitzt. Auf der einen Seite
eine deutliche Mehrheit im Ge-
meinderat, die sich ein Nebenein-
ander von dem Betrieb einer Bo-
denaufbereitungsanlage und
Wohnbebauung vorstellen kann,
auf der anderen Seite kritische
Stimmen der Grünen, die bemän-
geln, dass nicht sicher ist, wie
lange die Anlage in Betrieb sein
wird und welche Beiträge der In-
vestor zur Infrastruktur leisten wird.
Und auch in Teilen der Bevölke-
rung wird die Planung der Gemein-
de kritisch beäugt, wie die Leser-
briefe in der Heimat-Zeitung immer
wieder zeigen. Bürgermeister Ste-
phan Hinz sieht sich in seinem
Handeln von der Ratsmehrheit be-
stätigt und erläutert, wie es zu den
Beschlüssen kam und welche Vor-
teile er für die Gemeinde sieht.
Seit wann ist bekannt, dass das
Dyckerhoff-Gelände bebaut wer-
den soll?
Die Entwicklung der ehemaligen
Industriebrache am östlichen Ein-
gang von Budenheim ist insbeson-
dere aus städtebaulichen Gründen
ein wichtiges Projekt für unsere
Gemeinde. Mit den Bestrebungen,
an dem Standort ein hochwertiges
Quartier für Wohnen und Arbeiten
entstehen zu lassen, wurde bereits
vor meiner Amtszeit als Bürger-
meister begonnen.
Der Grundstückseigentümer hatte
damals mit mehreren Investoren
Sondierungs- und Verkaufsgesprä-
che geführt. Die meisten Gesprä-
che blieben jedoch im Wesentli-
chen aufgrund der vorhandenen
Altlasten und dem damit verbunde-
nen Sanierungsaufwand erfolglos.
Letztendlich hat die BG Grundbe-
sitz GmbH & Co. KG ein schlüssi-
ges Sanierungskonzept vorgelegt
und infolgedessen den Zuschlag
erhalten. Im Juni 2018 wurde dann
zwischen dem jetzigen Grund-
stückseigentümer und der BG
Grundbesitz GmbH & Co. KG ein
Options-Kaufvertrag geschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss zum
Bebauungsplan „Dyckerhoff-Ge-
lände“ und zur 7. Änderung des
Flächennutzungsplans wurde be-
reits in der Gemeinderatssitzung
im August 2019 gefasst. Die früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
ist sodann im Zeitraum 20.09. bis
21.10.2019 erfolgt. Im Oktober

2019 fand zudem eine öffentliche
Veranstaltung statt, in der über die
allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung informiert wurde.
Warum soll gerade auf der Flä-
che des ehemaligen Dyckerhoff-
Geländes Wohnraum entste-
hen?
Die aktuelle Wohnungslage ist in
unserer Region sehr angespannt
und die Nachfrage nach Wohnun-
gen/Häuser und Grundstücken im
Rhein-Main-Gebiet sowie auch
hier in Budenheim ist sehr groß.
Durch den Wohnraum auf dem Dy-
ckerhoff-Gelände können wir dazu
beitragen, den Druck in Buden-
heim etwas zu entschärfen und Fa-
milien Wohnraum zur Verfügung
stellen. Wie Sie alle wissen, haben
wir sehr wenige Flächen, die wir
dem Wohnungsmarkt zur Verfü-
gung stellen können.
Mit dem vorgesehenen Konzept
wird die Sanierung von Altlasten,
die Schaffung von neuem Wohn-
raum, die Wiedernutzung einer
Brachfläche anstelle der Neuinan-
spruchnahme von Flächen auf der
„grünen Wiese“ sowie der sparsa-
me Umgang mit Grund und Boden
in Einklang gebracht.
Demnach ist die Umwandlung des
ehemals gewerblich genutzten
Areals in ein hochwertiges Quar-
tier für Wohnen und Arbeiten auch
im Sinne der Nachhaltigkeit eine
besonders zukunftweisende Form
des Bauens.

Was wurde am 16. November in
der jüngsten Sitzung des Ge-
meinderates in Sachen Dycker-
hoff-Gelände beschlossen?
Vorneweg: Der Bebauungsplan
wurde nicht beschlossen. Ziel des
Beschlusses war es in erster Linie,
mit der förmlichen Offenlage Trans-
parenz gegenüber der Öffentlich-
keit herzustellen.
Der Gemeinderat hat daher die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen und
die Verwaltung beauftragt, den Be-
schluss zur Beteiligung gem. § 3
Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt
zu machen. Die Bekanntmachung
ist über die Heimat-Zeitung Buden-
heim am 01.12.2022 erfolgt. Der
Entwurf des Bebauungsplans so-
wie der Planentwurf der 7. Flä-
chennutzungsplanänderung wird
in der Zeit vom 12.12.2022 bis ein-
schließlich 20.01.2023 nach Ter-
minabsprache zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten. Die Einsicht

kann auch unter
www.budenheim.de erfolgen.
Der Gemeinderat hat am
16.11.2022 auch die Beteiligung
der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange sowie der
Nachbargemeinden beschlossen
und die Verwaltung beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Pla-
nungsbüro bis zum 20.01.2023 die
Stellungnahmen der Vorgenannten
einzuholen.
Wie geht es nach dem 20. Januar
weiter?
Die eingegangenen Stellungnah-
men und Eingaben werden von der
Verwaltung in Zusammenarbeit mit
dem Planungsbüro ausgewertet
und in ein sogenanntes Abwä-
gungsdokument überführt, wel-
ches dem Gemeinderat zur Bera-
tung und Beschlussfassung zuge-
leitet wird. Der Satzungsbeschluss
über den Bebauungsplan kann erst
nach bzw. in Verbindung mit dem
Abwägungsbeschluss erfolgen.
Im Falle einer Änderung auf Grund
der öffentlichen Auslegung ist eine
erneute Beteiligung erforderlich.
Wie lange lagen den Ratsfraktio-
nen die Konzepte und die Ent-
würfe zum Bebauungsplan vor?
Die ersten Entwürfe des Bebau-
ungsplans wurden den Gemeinde-
ratsmitgliedern im Juli 2018 vorge-
stellt. Inhaltlich haben sich immer
wieder Veränderungen ergeben.
Aber die Grundzüge des Entwurfs
sind weitgehend bekannt.
Insbesondere im ersten Halbjahr
2021 wurde intensiv über die Vari-
anten des Bebauungsplans debat-
tiert. In der Gemeinderatssitzung
im Juli 2021 fiel sodann die Ent-
scheidung für die Variante mit einer

stationären Bodenaufbereitungs-
anlage. Seinerzeit waren im Nord-
osten des Plangebiets (teilweise
eingeschränkte) Gewerbegebiete
vorgesehen.
Auf Veranlassung der nordöstli-
chen Grundstückseigentümer im
Plangebiet (diese haben mit dem
Vorhabenträger inzwischen eine
Planungsvereinbarung geschlos-
sen) sind in dem veröffentlichten
Entwurf anstelle der Gewerbe-
gebiete nun Mischgebiete vorge-
sehen. Mischgebiete dienen dem
Wohnen und der Unterbringung
von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.
Über die wesentlichen Planände-
rungen hat der Vorhabenträger den
Gemeinderat in der Sitzung am
28.09.2022 umfangreich infor-
miert. Zudem haben die Fraktionen
immer wieder die Gesprächsange-
bote des Vorhabenträgers wahrge-
nommen und sich direkt informiert.
Muss mit der Offenlage des Be-
bauungsplanes ein städtebauli-
cher Vertrag, der weitere Verein-
barungen wie eventuelle Son-
derleistungen des Vorhabenträ-
gers regelt, abgeschlossen
sein?
Die Frage ist definitiv zu verneinen.
Denn was offen zu legen ist, ergibt
sich aus der gesetzlichen Reglung
des § 3 Abs. 2 BauGB, der durch
die Regelungen in §§ 11 und 12
BauGB keine Änderung oder Er-
gänzung erfahren hat. Danach ist
schon nach dem Wortlaut des Bau-
gesetzbuches der Entwurf des Be-
bauungsplanes mit der Begrün-
dung sowie vorliegender umwelt-
bezogener Stellungnahmen öffent-
lich auszulegen. Von einem städte-

„Nach der Sanierung kann man dort bedenkenlos leben“
Bürgermeister Stephan Hinz im Gespräch mit der Heimat-Zeitung Budenheim

Bürgermeister Stephan Hinz. (Foto: Gemeinde Budenheim)
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baulichen Vertrag ist keine Rede.
Dies wurde uns auch von unserem
Rechtsbeistand Herrn Dr. Dazert
bestätigt.
Richtig ist, dass spätestens bis
zum Satzungsbeschluss durch
den Gemeinderat und erst recht
vor Inkrafttreten des Bebauungs-
planes mit seiner öffentlichen Be-
kanntmachung der städtebauliche
Vertrag zwischen Gemeinde und
Vorhabenträger abgeschlossen
sein muss.
Warum hat der bislang beauf-
tragte Rechtsanwalt Dr. Dazert
sein Mandat niedergelegt?
Nach einigen Gesprächen hat Herr
Dr. Dazert sein Mandat mit der Be-
gründung zurückgezogen, dass er
die Interessen der Gemeinde Bu-
denheim im Rahmen des Projektes
nicht mehr hinreichend wahren
kann. Auch der zeitliche Aufwand
und die Entfernung kommen hier
dazu. Ich habe es sehr bedauert
das Herr Dr. Dazert sein Mandat
niedergelegt hat. Natürlich haben
wir uns schnellstmöglich nach ei-
nem neuen Rechtsbeistand umge-
schaut und mit Herrn Rechtsan-
walt Dr. Gallois einen sehr guten
Rechtsbeistand gewinnen können.
Ist eine Bodenaufbereitungsan-
lage eine Industrieanlage und
wieso soll hierfür ein Sonderge-
biet ausgewiesen werden?
Eine Bodenaufbereitungsanlage
ist im planungsrechtlichen Sinne
typischerweise einem Industriege-
biet zuzuordnen. Die Ausweisung
eines Industriegebiets wäre in die-
sem Fall jedoch nicht zielführend.
In einem Industriegebiet wären alle
möglichen und darunter auch er-
heblich belästigende Gewerbetrie-
be zulässig. Dies ist aber aus-
drücklich nicht im Sinne der Ge-
meinde.
Ziel der Planung im Südosten des
Dyckerhoff-Geländes ist aus-
schließlich die Errichtung einer Bo-
denaufbereitungsanlage. Diese ist
integraler Bestandteil des Gesamt-
konzepts für die Quartiersentwick-
lung sowie des Sanierungskonzep-
tes zur Beseitigung der Bodenver-
unreinigungen auf dem Dycker-
hoff-Gelände.
Die Ausweisung eines Sonderge-
biets dient dazu, maßgeschneider-
te planungsrechtliche Vorgaben
und Rahmenbedingungen für die
Bodenaufbereitungsanlage festzu-
setzen. Hiermit wird sichergestellt,
dass dem Vorhabenträger ein en-
ges Korsett auferlegt wird und dort
keine andere Gewerbenutzung als
die geplante Bodenaufbereitungs-
anlage zulässig ist.
Können durch die geplante Bo-
denaufbereitungsanlage Belas-

tungen für die Budenheimer Be-
völkerung entstehen?
Nein. Wie bereits schon mehrmals
in der Öffentlichkeit und in Sitzun-
gen präsentiert, wird die geplante
Bodenaufbereitungsanlage in ei-
ner entsprechend großen Halle er-
richtet. Die Halle wird mit einer
Luftabsaugung und Abluftreini-
gung ausgestattet. Das Staubgut-
achten für die Bodenaufberei-
tungsanlage ist Bestandteil der öf-
fentlich ausgelegten Unterlagen
und kann noch bis 20.01.2023 von
jedermann eingesehen werden.
Auch alle Fahrzeuge die dort das
Gelände verlassen, müssen über
eine Reifenwaschanlage fahren,
damit keine Verschmutzung auf
der Fahrbahn entsteht.
An dieser Stelle möchte ich noch-
mal darauf hinweisen, dass die Bo-
denaufbereitungsanlage einer Ge-
nehmigung gemäß dem Bundes-
immissionsschutzgesetz bedarf.
Im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens ist nachzuweisen, dass
die gesetzlichen Immissionsgrenz-
werte für Wohn- bzw. Mischgebiete
eingehalten werden. Die Genehmi-
gung wird von der zuständigen Be-
hörde (SGD Süd) erteilt und von
dieser überwacht.
Es ist bekannt, dass das Gelän-
de verunreinigt ist. Wie stark ist
die Verunreinigung und kann
man dort bedenkenlos leben?
Das Gelände wurde in der Vergan-
genheit durch verschiedene
Schadstoffe verunreinigt. Dies ist
auch durch die zuständige Behör-
de (SGD Süd) bestätigt worden.
Durch die geplante Sanierung, die
unumgänglich ist, soll das verun-
reinigte Erdreich ausgebaut und
saniert werden. Nach dem erfolg-
ten Bodenabtrag hat eine Freimes-
sung der Sohlflächen zu erfolgen.
Dieser Vorgang wird durch die
SGD Süd strengstens überwacht.
Erst wenn alle Schadstoffbelastun-
gen ausgebaut wurden und durch
die Behörde die Freimessung be-
stätigt wurde, kann der Wiederein-
bau des gereinigten Bodenmateri-
als erfolgen.
Um die geplanten Geländehöhen
herzustellen, ist die Zuführung und
Einbringung von externem Boden-
material erforderlich. Klar ist, dass
nur Bodenmaterial eingebracht
werden darf, dass den hohen ge-
setzlichen Anforderungen an Bo-
den- und Einbauqualitäten in
Wohn- bzw. Mischgebieten ent-
spricht. Auch das Verfüllen wird
strengstens von der SGD Süd
überwacht.
Also ja, nach der Sanierung kann
man dort bedenkenlos leben.
An welchen Tagen soll die Bo-

denaufbereitungsanlage betrie-
ben werden?
Die Bodenaufbereitungsanlage
soll nach Angabe des Vorhabenträ-
gers 250 Arbeitstage pro Jahr und
fünf Tage pro Woche von 7 bis
17 Uhr betrieben werden.
Mit welchem Verkehrsaufkom-
men infolge der Bodenaufberei-
tungsanlage muss man rech-
nen? Wie viele Lkw werden in
der angegebenen Arbeitszeit zur
Anlage fahren?
Das zu erwartende Verkehrsauf-
kommen wurde in dem Verkehrs-
gutachten, welches ebenfalls bis
zum 20.01.2023 für jedermann
einsehbar ist, prognostiziert. Die
Anzahl der täglichen zu- und ab-
fahrenden Lkw wird vom Vorha-
benträger mit je 30 bis 35 pro Tag
angegeben, also circa sieben Lkw-
Fahrten pro Stunde.
Zur Einordnung: Gemäß o.g. Ver-
kehrsgutachten weist die Mainzer
Landstraße in der vormittäglichen
Spitzenstunde Durchschnittsbe-
lastungen von circa 1.000 Kfz pro
Stunde auf, davon circa 70 Lkw pro
Stunde.
Nach Angabe des Vorhabenträgers
ist die Bodenaufbereitungsanlage
für die Behandlung von maximal
circa 200.000 Tonnen pro Jahr di-
mensioniert. Bei 250 Arbeitstagen
und 15 bis 27 Tonnen Lademenge
pro Lkw, im Schnitt als 24 Tonnen,
ergeben sich circa 33 Fahrten pro
Tag. Insofern sind die bereits ge-
nannten Angaben plausibel.
Wie wird mit dem Bereich der
sogenannten „Bürgermeister
Deponie“ verfahren?
Der Bereich der sogenannten Bür-
germeister Deponie, die ehemali-
ge Schießanlage, ist stark verun-
reinigt. Mit der zuständigen Behör-
de (SGD Süd) wurde daher ent-
schieden, diesen Bereich mit einer
„wasserdichten“ Abdeckung zu
überbauen. Der Grund für diese
Entscheidung ist, dass eine ent-
sprechende wasserdichte Stahlbe-
tonplatte über die verunreinigte
Fläche gebaut wird um zu verhin-
dern, dass Niederschlagswasser
in die Fläche gelangt und somit
Verunreinigungen ins Grundwas-
ser gelangen.
Wurde zum Bebauungsgebiet
des ehemaligen Dyckerhoff-Ge-
lände ein Schall-Verkehrsgut-
achten erstellt?
Ja und nicht nur das. Darüber hin-
aus wurden weitere Gutachten,
wie zum Beispiel ein Staubgutach-
ten und ein Artenschutzgutachten
erstellt und in 2022 nochmals auf
die vorgenannten Planänderungen
angepasst. Die Gutachten sind Be-
standteil der Offenlage und können

bis zum 20.01.2023 von jeder-
mann eingesehen werden.
Werden die Budenheimer Bür-
ger bevorzugt Wohneigentum zu
erwerben?
Natürlich, das ist auch eine Forde-
rung an den Vorhabenträger und
wird im Städtebaulichen Vertrag
mit eingebracht. Der Vorhabenträ-
ger wird sich dazu verpflichten, die
projektierten 44 Reihenhäuser ge-
mäß den Förderrichtlinien für
selbst genutzten Wohnraum der
ISB Bank zu errichten. Die Käufer
müssen ihrerseits die Förderbedin-
gungen der ISB Bank erfüllen.
Bei 22 Reihenhäusern werden bei
der Wohnungsvergabe Budenhei-
mer Interessenten für die Dauer
von zwölf Monaten bevorzugt be-
rücksichtigt. Erst danach werden
die Wohnhäuser dem allgemeinen
Markt zur Verfügung stehen. Die
Bewerberliste wird von der Ge-
meinde Budenheim nach Inkraft-
treten des Bebauungsplans ge-
führt.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf
aus der Bevölkerung, dass die
Bodenaufbereitung auf dem
ehemaligen Dyckerhoff-Gelände
in nur einem Jahr geschafft wer-
den könne und die restliche
Laufzeit ein millionenschweres
Bonbon für den Bauunterneh-
mer ist?
Wie bereits eingangs erwähnt, sind
damals die meisten Verkaufsge-
spräche an dem sehr hohen Kos-
tenaufwand für die Bodensanie-
rung gescheitert. Nur dank des von
dem Vorhabenträger entwickelten
Sanierungskonzepts können einer-
seits die Kaufpreiserwartungen
des Grundstückseigentümers er-
füllt und andererseits bezahlbare
Wohnungspreise gewährleistet
werden. Die stationäre Bodenauf-
bereitungsanlage ist quasi der
Schlüssel, um die Quartiersent-
wicklung überhaupt wirtschaftlich
realisieren zu können. Die aktuel-
len Marktentwicklungen mit auf der
einen Seite stagnierenden bzw.
zum Teil fallenden Immobilienprei-
sen und auf der anderen Seite
Baupreissteigerungen infolge von
Lieferengpässen und Rohstoff-
knappheit wirken sich nachteilig
auf die Wirtschaftlichkeit der Quar-
tiersentwicklung aus. Vielerorts
wurden Wohnungsbauprojekte
aufgrund der aktuell schlechten
Marktlage bereits „auf Eis“ gelegt.
Insofern können wir dankbar sein,
dass der Vorhabenträger weiterhin
das Projekt mit großen Schritten
vorantreibt.
Die Grünen-Fraktion im Gemein-
derat kritisierte nach der No-
vember-Sitzung des Gemeinde-
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Budenheim. Im Senioren-Treff
der Gemeinde Budenheim fand
am 16. Dezember die Weih-
nachtsfeier im voll besetzten und
festlich geschmückten Saal statt.
Selbst gebackener Dominostein-
Kuchen erfreute die Gäste ge-
nauso wie das außergewöhnli-

che Musikprogramm. Die „Ukule-
len-Ladys“ aus Kostheim über-
zeugten mal besinnlich, mal
nachdenklich und durchaus auch
mal lustig mit selbst getexteten
Weihnachtsliedern, der Weih-
nachtsgeschichte auf Rheinhes-
sisch und vielem mehr.

Jasmin Dreger entführte die
Gäste mit ihrer Harfe in eine zau-
berhafte Klangwelt, die Musik-
schule Klangfarbe aus Gonsen-
heim, unter Leitung von Beate
Hassinger gab auf ihren Klang-
hölzern ein Weihnachtspotpourri,
das den Einen oder Anderen

zum mitsingen animierte. Bürger-
meister Stephan Hinz nutzte den
festlichen Rahmen, um den eh-
renamtlichen Mitarbeitern des
Senioren-Treffs für die Arbeit zu
danken.
Ein durch und durch gelungener
Weihnachtsnachmittag, so die
Senioreninnen und Senioren, die
nach gut zwei Stunden glücklich
und in Weihnachtstimmung nach
Hause gingen.

Dominostein-Kuchen und Musik

Weihnachtsfeier im Senioren-Treff der Gemeinde

Die Musikschule Klangfarbe aus Gonsenheim.

Die „Ukulelen-Ladys“ aus Kostheim. Die Senioreninnen und Senioren genossen den Nachmittag.

Der Dominostein-Kuchen er-
freute die Gäste.

(Fotos: Iris Faber)

Jasmin Dreger mit ihrer Harfe.

rates, dass sonst übliche Bera-
tungen im zuständigen Aus-
schuss nicht stattgefunden hät-
ten und es klar sei, dass der Be-
bauungsplan vom Investor auf-
gestellt werde. Auch sei auffällig
gewesen, dass die Beschluss-
vorlage, anders als sonst üblich,
nicht von der Bauabteilung, son-
dern vom Bürgermeister unter-
schrieben wurde.Wie stehen Sie
zu diesen Vorwürfen?
Die Unterschriftsleistung in dieser
Form entspricht dem Kommunal-
recht. Denn letztendlich trage ich
als Bürgermeister der Gemeinde
die Verantwortung. Es ist nichts un-
gewöhnliches, dass Bebauungs-
pläne von Vorhabenträgern aufge-
stellt und finanziert werden. Dies
ist auch in anderen Kommunen
gängige Praxis und nichts Anrüchi-

ges. Der Vorhabenträger über-
nimmt im Übrigen auch die gesam-
ten Planungs- und Erschließungs-
kosten, die sich in einem hohen
Millionenbetrag bewegen.
In einer Stellungnahme der Ab-
teilung Bauen und Umwelt bei
der Kreisverwaltung sollen Be-
denken aus städtebaulicher
Sicht gegen die unmittelbare
Nachbarschaft der vorgesehe-
nen Wohneinheiten im westli-
chen Teil des Geländes zur ge-
planten gewerblichen Nutzung
im östlichen Teil des Geländes
geäußert worden sein. Und der
ehemalige Rechtsbeistand der
Gemeinde habe darauf hinge-
wiesen, dass seiner Meinung
nach die Ausweisung eines
„Sondergebietes“ für die Bo-
denaufbereitungsanlage nicht

rechtmäßig sei. Wie werden
diese Bedenken bei der weiteren
Planung berücksichtigt?
Die von Ihnen zitierten Stellung-
nahme der Kreisverwaltung
stammt aus der bereits erwähnten
frühzeitigen Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung im Jahre
2019. Die damals eingegangenen
Einwendungen und Stellungnah-
men wurden bei der weiteren Bear-
beitung des Bebauungsplans be-
rücksichtigt. Die Verträglichkeit der
Bodenaufbereitungsanlage in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu den
geplanten Wohn- und Mischgebie-
ten wurde durch diverse Gutach-
ten intensiv untersucht und nach-
gewiesen. Diese Gutachten sind
Bestandteil der Offenlage und kön-
nen von jedermann eingesehen
werden. Zu den Gründen, weshalb

ein Sondergebiet ausgewiesen
werden soll, habe ich mich ja be-
reits vorhin geäußert. Hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit haben wir der-
zeit keine Bedenken, werden dies
jedoch nochmal durch unseren
neuen Rechtsbeistand Herrn Dr.
Gallois verifizieren lassen.

Abgeräumte Weihnachtsbäume
werden eingesammelt am

Samstag, 07.01.2023
Bitte die Bäume, befreit von

jeglichem Behang, bis 08:00 Uhr
auf dem Bürgersteig bereitstellen.

Gemeindeverwaltung Budenheim.
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Budenheim. Noch vor
Weihnachten kam das Her-
renkomitee des Carneval-
Club Budenheim zusam-
men, um sich auf die kom-
menden fastnachtlichen
Veranstaltungen intensiv
vorzubereiten. Den Rah-
men bot Komiteesprecher
Dr. Christian Fischer, die in-
haltliche Leitung übernahm
Sitzungspräsident Chris-
toph Racky.
Nachdem sich die Komitee-
ter mit Linsensuppe und
Würstchen gestärkt sowie
mit ausreichend isotoni-
schen Kaltgetränken ver-
sorgt hatten, instruierte Ra-
cky das Team eingehend
und gab letzte Regieanwei-
sungen, damit „de Kraam
klappt“.
Dabei stand die traditionel-
le Sitzung mit Lokalkolorit

„Budenum un Drumerum“
am 28. Januar im Vorder-
grund. Doch auch alle wei-
teren Clubveranstaltungen
der laufenden Kampagne
werden vom CCB Komitee
tatkräftig, wenn auch indi-
rekt, unterstützt.Als kultu-
reller Höhepunkt des
Abends überraschte der
bekannte Jazzpianist Ulrich
Partheil zusammen mit
dem Profi-Bassisten Ralf
Cetto mit einem Wohnzim-
merkonzert. Damit bekennt
sich der Club abermals zu
Live-Veranstaltungen und
hofft auf regen Zulauf bei
den kommenden Veranstal-
tungen, zu welchen Inte-
ressierte weitere Informa-
tionen
unter
https://www.carneval-club-
budenheim.de/ finden.

CCB Komiteetreffen

Intensive Vorbereitung mit
Wohnzimmerkonzert

Das CCB-Komitee mit Mathias Meincke, Andreas
Laube, Christoph Racky, Christian Fischer, Bernd
Joneleit, Helmut Faust und Benjamin Dörr (v.l.n.r.).

(Foto: M. Reisert)

Am Rhodes-Piano Ulrich Partheil, am Bass
Ralf Cetto.

(Foto: C. Fischer)





Zu verkaufen: EFH
Mainz-Finthen, Zentrale Lage

BJ 1909, Saniert 1974
150 qm WF, 208 qm Grund

6 Zimmer & KB
429.000 EUR
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Privat-Chauffeur:
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A-Z-Maler + Schreiner + Glas
A-Z-Küchen + Möbel + Montage
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Wir kaufen
Wohnmobile und Wohnwagen
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